
 

 

 

Preisblatt „CleverWärme Burgweg Köngen“ 
gültig ab 1. Januar 2023 
 

Bezeichnung brutto*) (netto) 

Arbeitspreis in ct/kWh 

+ CO2-Preis in ct/kWh 

+ CO2-Preis in ct/kWh Korrektur 2021 

+ Gasspeicherumlage in ct/kWh 

= Arbeitspreis inkl. CO2-Preis und 

Gasspeicherumlage in ct/kWh 

14,54 (13,59) 

    0,71   (0,66) 

    0,13   (0,12) 

      0,07   (0,07) 

15,45 (14,44) 

Jahresgrundpreis in EUR/kW/Jahr 116,41 (108,79) 

 

Wiederholte Inbetriebsetzung für eine 

Anlage mit einem Gesamtbedarf 

brutto*) (netto) 

bis 300 kW in EUR 85,60 (80,00) 

ab 300 kW in EUR 160,50 (150,00) 

 
*)  Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.  

Die Umsatzsteuer beträgt ab 01.10.2022 7 %. 

 
Berechnungsformel für die Preisänderung1): 
 
Grundpreisneu = GP0 * ((0,4 * Lohn/Lohn0) + (0,6 * Investitionsgüterindex/Investitionsgüterindex0)) 
 
Arbeitspreisneu = AP0 * ((0,5 * GPI/GPI0) + (0,5 * HEL/HEL0)) + PCO2 + PU 
 
Aktuelle Indexwerte (netto Preise): 
 

Bezeichnung2) Indexwert für 

Preise ab 

01.01.2023 

Indexwert für 

Preise ab 

01.07.2022 

(Grundpreis 

01.01.2022) 

Lohn EVU 3.998,80 3.928,09 

Investitionsgüterindex  
(Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 

(Inlandsabsatz)) 

112,60 106,60 

GPI  
(Index der Erzeugerpreise 

Erdgas, bei Abgabe an Kraftwerke)  

328,20 292,32 

HEL  
(Preise für Leichtes Heizöl nach ausgewählten 

Marktorten bei Lieferung in Tankkraftwagen an Ver-

braucher, 40 - 50 hl pro Auftrag, frei Verbraucher 

Stuttgart) 

118,25 68,98 

 
1) Basiswerte für die Preisänderungsformeln: 

AP0 = 5,96; GP0 = 94,65; Lohn0 = 3.432,70; Investitionsgüterindex0 = 98,86; Gaspreisindex0 = 115,29; HEL0 = 68,98 
2) Die Quellen zur Ermittlung der Indexwerte können Sie Ihrem bestehenden Vertrag entnehmen. 
 
* Die Gasspeicherumlage wird vom Marktgebietsverantwortlichen veröffentlicht und ist veränderlich. Dies bedeutet, dass 

sich der Gasumlagen-Preis auch unterjährig ändern kann. Die Berechnung zum Wärmearbeitspreis können Sie den 
nachfolgend dargestellten Berechnungsgrundlagen entnehmen. 

  



        

 

 
 
Hinweis: Das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz ESWG bleibt soweit zutreffend hiervon unberührt, d.h. unabhängig von 
dieser Preiserhöhung werden die SWE die gesetzlich vorgesehene Entlastung vornehmen. Hierzu finden Sie Informatio-
nen auf unserer Website unter www.swe.de. 

Der CO2-Preis (PCO2) wird wie folgt berechnet:  

PCO2 =  Gasmenge x Emissionsfaktor / 1000 / 1000 x Zertifikatepreis x 100 / Wärmemenge  

PCO2  CO2-Preis für das im jeweiligen Kalenderjahr in der Heizzentrale tatsächlich eingesetzte Erdgas in 
ct/kWhth 

Gasmenge  Die in der Heizzentrale im jeweiligen Kalenderjahr tatsächlich eingesetzte Erdgasmenge in kWhHo 

(2019: 226.717 kWh) 
Emissionsfaktor  Der nach der jeweils geltenden BeV für das jeweilige Kalenderjahr geltende CO2-Emissionsfaktor für 

Erdgas in g/kWhHo. Gemäß dem Referentenentwurf zur BeV 2022 vom 03.07.2020 beträgt dieser 
182,04 g pro kWhHo 

1000 Umrechnungsfaktor g/kg bzw. kg/to 
Zertifikatepreis Zertifikatpreis in EURO pro Tonne CO2 (gemäß aktueller Fassung des Brennstoffemissionshandelsge-

setzes für das Jahr 2023: 30 €/t CO2) 
Wärmemenge  Die kundenseitig im Abrechnungszeitraum insgesamt aus der Heizzentrale abgenommene Wärme-

menge in kWhth (2019: 241.998 kWh) 
Der CO2-Preis ist mit abgeschätzten Mengen aus dem oben genannten Jahr berechnet. Die endgültige Höhe des CO2-Preises 
kann erst nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres erstellt werden, da erst dann die tatsächlich eingesetzte Erdgasmenge und 
die tatsächlich abgenommene Wärmemenge feststehen. 
 
Korrektur CO2-Preis (PCO2) wird wie folgt berechnet: 
 
Vorläufige Berechnung 2021: 
PCO2 =  226.717 kWh x 182,04 g/kWh / 1000 / 1000 x 25 €/t CO2 x 100 / 241.998 kWh = 0,43 ct/kWh 
 
Endgültige Berechnung 2021: 
PCO2 =  651.251 kWh x 182,04 g/kWh / 1000 / 1000 x 25 €/t CO2 x 100 / 538.749 kWh = 0,55 ct/kWh 
Die Gasmenge ist die im Jahr 2021 eingesetzte Menge, die Wärmemenge ist die im Jahr 2021 kundenseitig abgenommene 
Wärmemenge 
 
Korrektur CO2-Preis in 2021: 0,55 ct/kWh – 0,43 ct/kWh = 0,12 ct/kWh 
 
Erläuterung Pu  

 
Das Preisglied Pu beinhaltet die Gasspeicherumlage. Die Gasspeicherumlage beträgt zum 01.10.222 0,59 €/MWhHo.  
 

Preis Gasspeicherumlage (= PGSU): 

 

PGSU = Gaseinsatz × Gasspeicherumlage / Wärmeverbrauchsmenge 

 

651.251 kWhHo × 0,0590 ct/kWhHo / 538.749 kWhth = 0,07 ct/kWh 

 

Der Preis für die Gasspeicherumlage in ct/kWh Wärme ergibt sich anhand der im jeweiligen Zeitraum  
in der Heizzentrale tatsächlich eingesetzten Erdgasmenge und der im jeweiligen Zeitraum tatsächlich abgegebenen Wärmemenge. 
Die vorgenannte Berechnung ist die Berechnung mit für das Jahr 2022 anhand der Daten des Jahren 2021 abgeschätzten Mengen.  
Die Gasspeicherumlage wird für den Zeitraum 01.10.2022 bis 31.03.2025 erhoben und ist veränderlich. 

 

Die in der Berechnung enthaltenen Preise verstehen sich netto zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer. 

  

http://www.swe.de/


        

 

 
Weitere Kosten und Kostenpauschalen 
 

Bezeichnung brutto*) (netto) 

Mahnkosten pro Mahnanschreiben (Verzug § 27 AVBFernwärmeV *4,00 

Erstellung einer Ratenzahlungsvereinbarung *Ab 5 Raten 

16,00 

  

Für jeden Einsatz eines Beauftragten der SWE:  

a) Forderungseinzug (nach § 27 AVBFernwärmeV) *60,00 

b) Einstellung der Versorgung (§ 33 AVBFernwärmeV) Nach tatsächlichem Aufwand 

gemäß Preisblatt 

„Stundensätze und 

Anfahrtspauschalen“ der 

SWE in der jeweils gültigen 

Fassung 

c) Wiederinbetriebnahme einer Kundenanlage nach 

vorangegangener Abschaltung (übliche Arbeitszeit) (§ 33 

AVBFernwärmeV) 

d) Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung 

(§ 16 AVBFernwärmeV) 

Kosten aufgrund sonstiger Veranlassung durch den Kunden, 

z. B. vergebliche Terminvereinbarung 

*60,00 

Die mit * gekennzeichneten Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer 

 

Kosten für Abrechnungsdienstleistungen:  

Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch inklusive 

Versand pro Rechnung* 

14,04 (11,80) 

Rechnungsnachdruck auf Kundenwunsch 6,55 (5,50) 

Einmalige Umstellung des Abrechnungsstichtags 13,09 (11,00) 

*dies gilt nicht für Abrechnungsinformationen nach § 4 FFVAV 

 


